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e1'llStluqt beso'8t Ober die flagranten Verletzungen der 7. beschließt, diese Frage auf ihrer fflnfzigsten 'IlIgung 
Menschenrechte, die von terroristischen Gruppen begangen unter dem Punkt "Menschenrechtsfragenn zu behandeln, 
werden. 

kbhqft bek/ogend, daß mehr und mehr uuschuldige Men
schen, duruuter auch Frauen, Kinder und iIltere Menschen, von 
'I.1:mlristen im Zuge wahlloser und willkOrIicher Gewalt- und 
'Thrrorhandlungen. die unter keinerlei Umstlluden gerechtfer
tigt werden kötmeu, getötet, massakriert oder verstilmmelt 
werden, 

mit großer Besorgnis über die immer engere Verbludung 
zwischen terroristischen Gruppen und dem illega1en Waffen
und Drogeulumdel und die damit verbundene Begelmug von 
schweren Verbrechen wie Mord, Entfilbnmg, Kllrperverlet
zuug und Raub, 

eingedenk der Notwendigkeit. die Menschenrechte und die 
Garautieo flir den einzelnen im Eink1aug mit den einschlägigen 
internationalen Qr1mdsätren und Obereinkllnfteu auf dem Ge
biet der Menschenrechte, insbesondere dem Recht aufLeben, 
zu schützen, 

1. verurteilt erneut unmißverstlJndllch alle Handlungen, 
Methoden und Praktiken des Thrrorismus als Aktivitäten, die 
darauf gerichtet sind, die Menschenrechte, die Gnmdfreiheiten 
und die Demokratie zu beseitigen, wobei sie die territoriale 
Unversehrtheit und Sicherheit der Staaten bedrohen, recht
mäßig koPStituierte Regierungen destabilisiereu die pluralisti
sche BOrgergese11schaft UDtergtaben und schild1iche Folgen flir 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Staaten nach 
sich ziehen; 

2. bekundet ihre So/üJ4rlU# mit den Opfern des Terr0ris
mus; 

3. fonlert die Staaten arJf, im Einklang mit den interna
tionalen Menschenrechtsnormen alle notwendigen und wirk
samen Maßnahmen zu ergreifen. um alle terroristischen 
Handhmgen, wo inuuer und von wem auch inuuer sie began
gen werden, zu verhindern, zu bekllmpfen und zu beseitigen, 
und fordert die internationale GemeinscIuüt nachdrOcklich auf, 
ihre ZlIS!!!ll!ll~t im Kampf gegen die Bedrohung des 
Thrrorismus auf nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene ZU verstärken; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der 
Mitg1ieAstaaten ZU der möglichen Schaffung eines freiwi11igen 
Fonds der Vereinten Nationen flir Opfer des Thrrorismus 
einzuholen und der Genera1versamm1ung auf ihrer flInfzigsten 
Thgung einen Bericht zur Behandlung vorzulegen. der die 
diesbezOglichen Stellungnahmen der Mitgliedstaaten enthlilt; 

S. ersucht den GeneralsekreUlr D14fJenlem, den Wortlaut 
dieser Reso1ution allen Mitg!iedstaateu sowie den zustlIndigen 
Sonderorganisatonen und zwischenstaatficben Organisationen 
zur Behandlung zu Obermitte1n; 

6. ermutigt die Sonderberichterstatter, Sonderbeauf
tragten und Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommission 
sowie die Vertragsorgane, den Folgen der Handlungen, 
Methoden und Praktiken tertnristischer Gruppen im Rahmen 
Ihres jeweiligen Mandats entsPrechende Aufmerksamkeit zu 
schenken; 

94. Pk1lfJl'Sitvmg 
23. Dezember 1994 

49/186. Andere AnsIi1ze sowie MIttel und Wege hmerbaIb 
des Systems der Vetelnlen Nationen zur Irr J ,'eil 
GewIIhrIeIstung der effektiven AnsIIhtmg der Men
sehennclIte und Grundfreihelten 

Die Generalve1'SlJ1ll11llung, 

unter Hinweis darauf, daß die Völker der Vereinten 
Nationen in der Charta der Vereinten Nationen ihre Ent
schlossenheit zum Ausdruck gebmcht haben, den Glauben an 
die grundlegenden Menschenrechte, an die WUrde und den 
Wert der menschlichen Person, an die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau sowie VOD groBen und k1einen Nationen erneut 
zu bela:äftigen und internationale Einrichtungen in .Anspruch 
zu nehmen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
aller Völker zu fIlrdern, 

sowie unter Hinweis darauf, daß eines der in der Charta 
verankerten Ziele der Vereinten Nationen darin besteht, 
internationale Zusammenarbeit herbeizuflIhren, um interna
tionale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultnre11er oder 
hum8mtllrer Art zu lösen und die Achtung vor den Meu-

. schenrechten und Gruudfreiheiten tlIr alle, ohne Unterschied 
nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu flirdem und 
zu festigen. 

unter Hervorhebung der BedentUDg und GDlt!gkeit der 
Allgemeinen Erk1iinmg der Menschenrechtell und der interna
tionalen Meuscheurecbtspaktel1 flir die Farderuug der Achtung 
und Einha1tUDg der Menschenrechte und Gruudfreiheiten, 

unter Hinweis auf ihre Reso1ution 321130 vom 16. De
zember 1977, in der sie beschloß, daß bei der Ausriehtung der 
könftigen Arbeit des Systems der Vereinten Nationen in Meu
schemechtsfragen die in der genannten Resolution enthaltenen 
Gedanken berilcksichtigt werden sollen, 

unter Hervorhebrmg der besonderen Bedeutung der Ziele 
und Gruudsiltze, die in der Erklärung über das Recht auf 
Entwicklung _köndet wenIen, welche in der An1nge zu ihrer 
Resolution 411128 vom 4. Dezember 1986 enthalten ist, 

erneut erklilrend, daß die Verwirklichung des Rechts auf 
Entwick1ung ein unverzichtbarer BesfandteiI des Prozesses der 
Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen flir die volle 
Ausübung und Wahrung aller Menschenrechte und Gruud
freiheiten ist, 

unter BertJckslchttgug der Schlußdokumente der im Sep
tember 1992 in lakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz der 
Staats- und Regierungschefs der Dichtgebundenen Ulnder'44, 

erneut erkIilrtmd, daß das Recht auf Entwick1ung ein 
unverilnßerliches Menschenrecht ist und daß Gleichheit der 
Bntwick1ungschanceu ein Vorrecht sowohl der Nationen als 
auch des einzelnen innerhalb der Nation ist, 
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mit dem Ausdruck Ihrer besonderen Besorgnis über die 
fortschreitende Verscblechtenmg der Lebensbedingungen in 
den Entwicklungslllndem und die damit verbundenen nachtei
ligen Auswirkungen auf die uneingeschriinkte Ausllbung der 
Menschenrechte und insbesondere über die sehr ernste WIrt
schaftsIage des afrikanischen Kontinents und die katastropha
len Auswirkungen, welche die schwere Last der 
Auslandsverscbuldung fIIr die Völker Afrikas, Asiens sowie 
Lateinamerikas und der Karibik mit sich bringt, 

mit dem erneuten Ausdruck Ihrer tiefen tJberzeugrlng, daß 
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten unteilbar sind, 
einander bedingen und miteinander verknilpft sind und daß die 
Verwirklichung, die F!lrderung und der Schutz der bi1rgerli
chen und politischen Rechte sowie der wirtscbaftIiche 
sozialen und kulturellen Rechte gleiche Aufmerksamkeit und 
dringliche Beachtung erhalten ilollen, 

zutiefst Uberzeugt davon, daß die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung und die Menschenrechte heute mehr dann 
je einander ergänzen und zu ein und demselben Ziel ftIhren, 
nlImlich zur Wahrung des Friedens und der Gerechtigkeit unter 
den Nationen als Grundlage der Menscbheitsideale der Freiheit 
und des Wohlergehens, 

erneut erkllJrend, daß die Zusammenarbeit zwischen allen 
Nationen auf der Grundlage der Achtung der Unabbiingigkeit, 
Souveränität und territorialen Unversebrtheit eines jeden 
Staates, einschließlich des Rechts eines jeden Volkes auf freie 
Wahl seines sozioökonomlschen und politischen Systems, von 
wesentlicher Bedeutung fIIr die Förderung des Friedens und 
der Entwicklung ist, 

sowie erneut erklilrend, wie wichtig die bedingungslose 
internationale Zusammenarbeit fIIr die Verwirklichung des 
Rechts auf Entwicklung ist, 

die Al(ffasSll1lg vertretend, daß die von den Entwicklungs
ländern selbst unternommenen Entwicklungsanstrengungen 
durch einen verstäxkten RessourcenzufluB und durch konkrete 
Maßnahmen unterstll1zt werden sollten, die geeignet sind, ein 
der Entwicklung förderliches äußeres Umfeld zu schaffen, 

1. ersucht die Menschenrechtskommission erneut, ihre 
laufenden Arbeiten an einer Gesamtanalyse mit dem Ziel der 
weiteren Förderung und Festigung der Menschenrechte und 
Gnutdfteiheiten fortzusetzen, sich dabei auch weiterhin mit der 
Frage des Programms und der Atbeitsmethoden der Kommis
sion auseinanderzusetzen und darüber hinans ihre laufenden 
Arbeiten an der Gesamtanalyse anderer AnsIitze sowie Mittel 
und Wege zur besserea GewIlhrleistung der effekliven Aus
Übung der Menschenrechte und Grundfteiheiten im Einklang 
mit den in der Resolution 321130 der Generalversammlung 
dargelegten Bestimmungen und Gedanken fortzufllhren: 

2. erkliirt, daß es eines der obersten Ziele der interna
tiona1ea znsanunenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte 
ist, allen Völkern und jedem einzelnen Menschen ein Leben in 
Freiheit, Wßtde und Frieden zu ermöglichen, daß alle Men
schenrechte und Grundfreiheiten unteilbar und miteinander 
verknüpft sind und daß die Fßtdetung und der Schutz einer 
Kategorie von Rechten die Staaten niemals der Verpflichtung 
zur Förderung und zum Schutz der anderea Rechte entheben 
oder entbinden dllrfen; 

3. stellt/est, daß die im Juni 1993 in Wien abgehaltene 
Weltkonferenz über Menschenrechte die Situationen und Hin-

dernisse, die sich der uneingeschränkten Ausnhung der Men
schenrechte entgegenstellen, aufgezeigt hat; 

4. erk1il.rt erneut, daß das Recht auf Entwicklung ein 
unvetiIußerliches Menschenrecht ist; 

s. erk1iI.rt t/l4JIerr/em erneut, daß der Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit entscheidende Faktoren fIIr die volle 
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung sind; 

6. hlllt es ftlr notwendig, daß alle Mitgliedstaaten die 
internationale Zusammenarbeit auf der Grundlage der Achtung 
der Unabftllnglgkeit, SouvedInltiit und territoria1en Unversehrt
heit eines jeden Staates, einschließlich des Rechts eines jeden 
Volkes auf freie Wahl seines sozioökonomischen und politi
schen Systems, fördern, um internationale Probleme wirt
schaftlicher, sozialer und humanitllter Art ZU lösen; 

7. fordert alle Staaten nochdrtJcklich mif, mit der 
Menschenrecbtskommission bei der Förderung und beim 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten zusammen
zuarbeiten; 

8. beschließt, daß bei der Austicbtnng der kllnftigen 
Arbeit des Systems der Vereinten Nationen in Menschen
rechtsfragen der Inhalt der ErkJiirung ßbet das Recht auf 
Entwicklung und die Notwendigkeit ihrer Verwitklichung 
beracksichtigt werdea sollen; 

9. beschließt t/l4JIerdem, diese Frage auf ihrer einund
filDfzigsten 'Thgung zu behandeln. 

94. Plel/lJ1"8ltvUlg 
23. De:.ember 1994 

491187. Ausbau der ÖffentlIchkeitsarbeit auf dem Gebiet 
der MenscheDncl1te 

Die GeneralveT8Q1ll1llJung, 

erneut erk1iirend, daß Aklivitäten zur AufklIIrung der 
Öffentlichkeit auf dem Gebiet der Menschentecbte fIIr die Ver
wirk1ichung der in Artikel 1 Absatz 3 der Charta der Vereinten 
Nationen niedergelegten Ziele der Vereinten Nationen von 
wesent1icher Dedeuhmg sind und daß sorgfIiltig konzipierte 
Unterrichts-, Bildungs- und Informationsprogramme fIIr die 
HerbeifOlmmg einer dauerhaften Achtung vor den Menschen
rechten und Grundfteibeiten unerläßlich sind, 

unter Hinweis auf die von der Generalversammluag und 
der Menschen:rechtskommissicn verabschiedeten einschlligigen 
Resolutionen, 

inAllerkennung der Katalysatorwitlmng, die Initiativen der 
Vereiotea Nationen auf die nations1e und regionale Öffent1ich
keitsarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte ausßben, 

sowie in Anerkennung der wertvollen Rolle, die niehlstaat
liehe Organisationen bei diesea Bemllhungen spielen können, 

die AII/fasSll1lg vertretend, daß die Weltinformations
knmpsgne ßbet die Menschentecbte eine wertvolle ErgIinzung 
der Tätigkeit der Vereinten Nationen zur weiteren F!lrderung 
und zum weiteren Schutz der Menschenrechte darstellt, und 
datan erinnernd, welche Bedeutung die Weltkonferenz ßbet 
Menschenrechte der StIh1amg der Kampagne beige'" 11 n hat, 

mit Genugtuung ßbet die Ernennung des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen fIIr Menschenrechte, dem unter 
anderem die Aufgabe lIbertragen wurde, die einschlllgigm Bi!-




